
Die Wahlvorgänge und Gremien

Erziehungsberechtigten
einer Klasse

*Die Angaben in den Klammern stehen für die Stellvertreter

Je 2/3 (1)* Vertreter für
die Fachkonferenzen

Amtszeit: 2 Jahr

1 (2)* Vorsitzenden
Amtszeit: 2 Jahre

1 (1)* Klassenvertreter
Amtszeit: 2 Jahre

Je 2 Vertreter für die 
Steuergruppe GTS 

Schulprogramm
Amtszeit: 2 Jahr

2 Vertreter für den 
Kreiselternrat

1x pro Jahr zur Wahl nach HE
Amtszeit: 2 Jahre

1 Vertreter und 
2 Stellvertreter für den 

Schulausschuss
Amtszeit: 4 Jahre

3 (3)* Vertreter für die 
Klassenkonferenz

Amtszeit: 2 Jahre
Anzahl der Vertreter wird 

von der GK festgelegt

6 (3)* Elternvertreter

Gesamtkonferenz
Amtszeit: 2 Jahre

Schulvorstand
4 (2)* Elternvertreter

Amtszeit: 2 Jahre

Vorsitz immer durch den Schulleiter

Erziehungsberechtigte Lehrkräfte und pädag. 
Mitarbeiter

Angestellte

Die Schulgemeinde

Schulelternrat

wählen

alle

wählt

bilden

wählt

wählt

wählen

Alle Erziehungsberechtigten

Alle Lehrer und pädag. Mitarbeiter

Alle Klassenelternvertreter
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